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bert Betrag bon 3r. 250 folgen §anbwerfSmeiftent zu berabfolgen,
toeïc^e bet

muficrgöUtgcu ^etanbilbung uott Scljrltttgctt
ihre befonbere Sorgfalt unb Slufmertfamfeit Wibmen unb bermöge
ihrer Befähigung für ©rfüßung nactigenannter Berpflicbtungen ge=
nügenbe ©ernähr bieten.

1. ®er Betoerber muh ©ctjweizerbürgcr fein unb feinen Beruf
felbftänbig betreiben, ©eine SBertftätte foil ben technifchen
Slnforberungen ber ©egentnart entfpredjen.

2. ®er Sehrmeiftcr ntufj fid) berpfttc£)ten, ben bon ihm aufzu*
nehmenben Sehrling in allen ftenntniffen unb Sïunftfértigfeiten
feine? ©etnerbeS heranpbilben, .ihn auch außerhalb ber 2Bert=
ftätte in 3ud)t unb Orbnung zu halten, zum fleißigen Befuch
ber getnerblidjen $ortbilbungä= ober Çadjfchulen anzuhalten
unb zur Teilnahme an ben 2et)rlingSprüfungen zu berpfticfjten,
überhaupt nach feinen Straften alles zu thun, tnaS p einer
moßlgeregetten Berufslehre gehört.

3. ®er Sehrmeifter muh bem ßetjrling, fofern biefer nicht im
©Iternhaufe berbleibcn tann, in feinem eigenen §auShalt Soft
unb SBohnung geben, eöentued ihm zur Unterfunft in einer
orbentlichen g-amilte behilflich fein unb für gefunbe Berpflegung
unb zweifmäßige ©rjiehnng in berfelben bie Beranttoortlichteit
übernehmen.

4. ®er ßehrbertrag ift nach ben Beftimmungen beS fctjmeizerifçhen
3tormal=2ehrbertrageS feftpftetlen unb buret) ben ©chroeizer.
©etoerbeberein gu genehmigen. ®ie ®auer ber Sehrjeit muh
ben Dorn ©djweiz. ©ehterbeoercin für jebeS ©emerbe aufge=
ftettten dornten entfpredjen. Bereits feit längerer fj-rift be=

gonnene ßehröerhältniffe tonnen nicht in Bewerbung treten.
®ie SluStoafjt ber Sehrmeifter erfolgt nach ÜJtaffgabe ber berfüg=

baren ÜJlittel auf ©runblage ber eingetjenben fdjriftlidten Stnmelbungen
unb mit möglidjfter Beriicffichtigung ber berfchiebenen Berufsarten
unb SanbeSteile burdj ben ©entralborftanb beS ©d)Weizer. @emerbe=
PereinS. ®en Borpg erhatten inbeS foldje 2Mfter: a) bie burih
regelmäßige Teilnahme ihrer frühern Sehrlinge an SehrlingSprüfungen
bereits groben ihrer Sefjrmeifterthätigfeit aufptoeifen haben; b) metdje
SKitglieb einer ©eftion beS Schweig. ©etoerbebereinS finb, unb c) an
beren SBohnort eine gute fÇad)= ober getnerblicbe QwrtbitbungSfcfmle
fidj beftrtbet.

§anbmertSmeifter, toelche ben geforberten Berpflichtungen glauben
entfprechen p tonnen, belieben fid) unter Beifügung ber bertangten
3eugniffe bis fpäteftenS ben 31. Sanuar 1899 fdjriftlich angumetbem.

®ie bezüglichen üßfticfjtenbefte unb SlnmelbungSformitlare tonnen
beim ©etretariate beS © dj W e i g c r. ©etoerbebereinS in
Bern, baS auch zu jeber weitem 2luStunfterteilung bereit ift, be=

Zogen Werben.

!öerbonbötuefett.
©ewetbePetbanb Nitrid). 3m neuen Slbrefjbuch ber

©tabt 3ürich, ttebenhet hemertt einem ftattlichen Banbe, finb
bie SElttglieber beg ®emerbeüerbanbeg (26 ©efttonen) mit
einem ©tern bezeichnet. @8 gefebah bag im ©inüerftänbnig
mit ben leitenben Greifen unb hat ben 3®ed, bie nicht Ses
fternten zum Bettritt zu animieren, auf bag große Aufgaben
an £>anb genommen unb bnrehgeführt Werben fönnen.

§a»bwerïer= unb ©ewer&eberein Sern. ®ie 2Ser=

fammlung üom 16. Sez. mar recht zahlreich befugt unb
mnrbe bon fèerrn ©iabtrat Biichet, Buchbrntfer, präfibiert.
3tachbem er ermähnt, baß nach Bekanntgabe be# SCarifê für
eleïtrifdje Sîraftabgabe in gewerblichen Greifen
Stimmen laut gemorben, bie Heineren Betriebe bon Va—5
Bferbefräften feien z« fehr belüftet, erteilt bag iJMfioium
§errn ®treftor Dppifofer baê 2Bort, um über bie ®ntftehung
beê ermähnten tarifes Sïuëfunft zu erteilen. ®ag fftefuttat
ber SMgfuffion mar ein Befcfj'uß, eg fei an bie ©emeinbe»
behörbe eine ©ingabe z« machen, um eine BerbiEigung ber
fietnern Betriebe herbeizuführen. — Sa§ zweite Schema:

„S e hr Ii n g 8 p a t r o n a t e", mar nicht weniger interreffant.
3n längerem mohlburchbaihtem ffteferate erläuterte fèerr ®e»

merbefefretär Srebë berfcijtebene Btängel im Sehrlinggmefen.
Sie ängfühenngen beg fèerrn Srebg würben in trefflicher
SBeife ergänzt burdj ein Botum beS §errn ®roßrat ®emme.
Çolgenbe SRefolution fam zur Annahme: „®er $anbmer£er«
unb ©emer&eberein Bern, in Betracht, bafe Sehrlinggpatronat
unb ßehrlinggheim geeignet ftnb, bie §anbWer!8lebre zu
förbern unb ben beftefjenben BiiBftänben tm Sehrlinggmefen
borzubeugen, beauftragt ben Borftanb, gemeinfam mit anbern
in biefer fjrage intereffierten Bereinen bie geeigneten SDtafjs

nahmen zur beförberlichen ®rrtchtung eines Sehrlinggpatro»
natë unb Sehrlinggheifflg für bie ©tabt Bern zu ergreifen."
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den Betrag von Fr. 260 solchen Handwerksmeistern zu verabfolgen,
welche der

mustergültigen Heranbildung von Lehrlingen
ihre besondere Sorgfalt und Aufmerksamkeit widmen und vermöge
ihrer Befähigung für Erfüllung nachgenannter Verpflichtungen ge-
nügende Gewähr bieten.

1. Der Bewerber muß Schweizerbürger sein und seinen Beruf
selbständig betreiben. Seine Werkstätte soll den technischen
Anforderungen der Gegenwart entsprechen.

2. Der Lehrmeister muß sich verpflichten, den von ihm aufzu-
nehmenden Lehrling in allen Kenntnissen und Kunstfertigkeiten
seines Gewerbes heranzubilden, .ihn auch außerhalb der Werk-
stätte in Zucht und Ordnung zu halten, zum fleißigen Besuch
der gewerblichen Fortbildungs- oder Fachschulen anzuhalten
und zur Teilnahme an den Lehrlingsprüfungen zu verpflichten,
überhaupt nach seinen Kräften alles zu thun, was zu einer
wohlgeregelten Berufslehre gehört.

3. Der Lehrmeister muß dem Lehrling, sofern dieser nicht im
Elternhause verbleiben kann, in seinem eigenen Haushalt Kost
und Wohnung geben, eventuell ihm zur Unterkunft in einer
ordentlichen Familie behilflich sein und für gesunde Verpflegung
und zweckmäßige Erziehung in derselben die Verantwortlichkeit
übernehmen.

4. Der Lehrvertrag ist nach den Bestimmungen des schweizerischen

Normal-Lehrvertrages festzustellen und durch den Schweizer.
Gewerbeverein zu genehmigen. Die Dauer der Lehrzeit muß
den vom Schweiz. Gewerbeverein für jedes Gewerbe aufge-
stellten Normen entsprechen. Bereits seit längerer Frist be-

gonnene Lehrverhältnisse können nicht in Bewerbung treten.
Die Auswahl der Lehrmeister erfolgt nach Maßgabe der verfüg-

baren Mittel auf Grundlage der eingehenden schriftlichen Anmeldungen
und mit möglichster Berücksichtigung der verschiedenen Berufsarten
und Landesteile durch den Centralvorstand des Schweizer. Gewerbe-
Vereins. Den Vorzug erhalten indes solche Meister: a) die durch
regelmäßige Teilnahme ihrer frühern Lehrlinge an Lehrlingsprüfungen
bereits Proben ihrer Lehrmeisterthätigkeit aufzuweisen haben; b) welche

Mitglied einer Sektion des Schweiz. Gewerbevereins sind, und o) an
deren Wohnort eine gute Fach- oder gewerbliche Fortbildungsschule
sich befindet.

Handwerksmeister, welche den geforderten Verpflichtungen glauben
entsprechen zu können, belieben sich unter Beifügung der verlangten
Zeugnisse bis spätestens den 31. Januar 1899 schriftlich anzumelden»

Die bezüglichen Pflichtenhefte und Anmeldungsformulare können
beim Sekretariate des Schweizer. Gewerbevereins in
Bern, das auch zu jeder weitern Auskunfterteilung bereit ist, be-

zogen werden.

Verbandswesen.
Gcwerbeverband Zürich. Im neuen Adreßbuch der

Stadt Zürich, nebenbet bemerkt einem stattlichen Bande, sind
die Mitglieder des Gewerbeverbandes (26 Sektionen) mit
einem Stern bezeichnet. Es geschah das im Einverständnis
mit den leitenden Kreisen und hat den Zweck, die nicht Be-
sternten zum Beitritt zu animieren, auf daß große Aufgaben
an Hand genommen und durchgeführt werden können.

Handwerker- und Gcwerbeverein Bern. Die Ver-
sammlung vom 16. Dez. war recht zahlreich besucht und
wurde von Herrn Sradlrat Michel, Buchdrucker, präsidiert.
Nachdem er erwähnt, daß nach Bekanntgabe deK Tarifs für
elektrische Kraftabgabe in gewerblichen Kreisen
Stimmen laut geworden, die kleineren Betriebe von Vz—5
Pferdekräften seien zu sehr belastet, erteilt das Präsioium
Herrn Direktor Oppikofer das Wort, um über die Entstehung
des erwähnten Tarifes Auskunft zu erteilen. Das Resultat
der Diskussion war ein Besch'uß, es sei an die Gemeinde-
behörde eine Eingabe zu machen, um eine Verbilligung der
kleinern Betriebe herbeizuführen. — Das zweite Thema:
„L e h rlìn g s p a t r o n ate", war nicht weniger interressant.

In längerem wohldurchdachtem Referate erläuterte Herr Ge-
Werbesekretär Krebs verschiedene Mängel im Lehrlingswesen.
Die Ausführungen des Herrn Krebs wurden in trefflicher
Weise ergänzt durch ein Votum des Herrn Großrat Demme.
Folgende Resolution kam zur Annahme: „Der Handwerker-
und Gewerbcverein Bern, in Betracht, daß Lehrlingspatronat
und Lehrlingsheim geeignet sind, die Handwerkslehre zu
fördern und den bestehenden M ßständen im Lehrlingswesen
vorzubeugen, beauftragt den Vorstand, gemeinsam mit andern
in dieser Frage interessierten Vereinen die geeigneten Maß-
nahmen zur beförderlichen Errichtung eines Lehrlingspatro-
nats und Lehrlingsheims für die Stadt Bern zu ergreifen."
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